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11.56 

Abgeordneter Bernhard Themessl (FPÖ): Herr Präsident! Frau Bundesminister! Herr 

Staatssekretär! Werte Kolleginnen und Kollegen! Vorweg etwas Positives zu dieser 

Regierungsvorlage. Es war höchst an der Zeit und auch von uns immer wieder gefordert, eine 

Neuorientierung beziehungsweise eine Neuordnung des Berufsbildes der Wertpapiervermittler 

beziehungsweise Vermögensberater hier einmal anzudenken, das ist keine Frage, und vor allen 

Dingen auch eine Anpassung und eine Anhebung der Qualitätsstandards zu fordern.  

Aber eine Frage erlaube ich mir in diesem Zusammenhang schon. Warum haben Sie vor zirka 

zwei Jahren, als Sie noch über eine Zweidrittelmehrheit verfügten, die Kammern in den 

Verfassungsrang gehoben? Ich glaube, Sie haben damit ausdrücken wollen, dass sie so 

unheimlich wichtig sind, auch für die Regierungsarbeit oder wie auch immer. Warum haben Sie 

das gemacht, wenn Sie dann auf die vielen Vorschläge der Berufsvertretungen und 

Interessenvertretungen in der Wirtschaftskammer so gut wie überhaupt nicht eingegangen sind?  

Wir helfen Ihnen dabei, wenn Sie die Zweidrittelmehrheit brauchen, den Kammern den 

Verfassungsrang wieder abzuerkennen. Denn wenn Sie ohnehin nicht auf die Kammern hören, 

wenn sie Ihnen schon so wichtig sind, dann frage ich mich, warum Sie dann auf die Hinweise 

der Wirtschaftskammer in diesem Bereich nicht eingehen. Und ich sage Ihnen auch, warum. 

(Zwischenruf bei der SPÖ.) 

Sie haben mit dieser Richtlinie der Wertpapiervermittler eines erreicht. Es gibt jetzt 6.000 

sogenannte Finanzdienstleistungsassistenten, die über die Wirtschaftskammer erfasst sind. 

Dadurch dass Sie die Vorschläge der Wirtschaftskammer hier nicht berücksichtigen, sondern 

offensichtlich nur auf Zuruf der Banken hier reagiert haben, schaffen Sie nämlich eines, dass Sie 

das Berufsbild des Wertpapiervermittlers praktisch ausradieren. Sie wissen schon, dass der 

Wertpapiervermittler in Zukunft… (Zwischenrufe bei der SPÖ.) Sie können sich dann melden 

und hier dazu Stellung nehmen. 

Sie können nicht verlangen, dass ein Wertpapiervermittler, der nur noch für drei 

Wertpapierunternehmen tätig sein wird, in Zukunft auch nur in der Lage sein wird, den Beruf 

auszuüben, weil er nämlich das Haftungsdach nicht mehr hat. Und was Sie noch dazu geschafft 

haben: Sie haben eine gravierende Schlechterstellung der Versicherungsmakler und 

Versicherungsagenten im Vergleich zum Wertpapiervermittler erreicht. 

Dazu bringe ich einen Abänderungsantrag der Abgeordneten Podgorschek, Themessl und 

weiterer Abgeordneter ein, der sich ausschließlich auf diesen Punkt bezieht, aber mehrere 

Paragraphen umfasst und aus diesem Grund auch verteilt wird. Ich werde ihn in seinen 

wesentlichen Punkten jetzt erläutern.  
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Sie haben damit jetzt erreicht, dass der Wertpapiervermittler zwar neue Qualitätsstandards und 

so weiter einführen darf, einführen muss, aber gleichzeitig Versicherungen verkaufen darf, und 

zwar nicht nur Versicherungen, die sich auf den Vermögensaufbau oder was immer beziehen – 

speziell Lebensversicherungen –, sondern auch alle Sachversicherungen. Im Gegenzug darf der 

Versicherungsvermittler beziehungsweise der -makler keine Vermögensberatungsprodukte 

verkaufen, außer er hat die zusätzliche fachliche Qualifikation. Umgekehrt ist das nicht der Fall. 

Und das verstehe ich nicht. Sie schützen jetzt dadurch die Banken. Und ich sage Ihnen auch, 

warum.  

Jeder Angestellte am Schalter einer Bank ist in der Lage, sowohl Wertpapiere als auch 

Versicherungen zu verkaufen, obwohl er nicht die entsprechende Ausbildung hat. Das können 

Sie mir nicht erklären, dass alle Schalterangestellten der Banken in Österreich eine fundierte 

Ausbildung sowohl im Wertpapierbereich als auch im Versicherungsbereich haben. Sie haben 

eine 08/15 Ausbildung, die Sie bei AWD-Mitarbeitern immer wieder kritisiert haben, und zwar 

zu Recht. Das machen die Banken nach wie vor. Den Wertpapiervermittler schaffen Sie 

praktisch ab, weil er nicht mehr in der Lage ist, wenn er nur für drei Wertpapierunternehmen 

tätig sein darf, auch das entsprechende Haftungsdach zu bekommen, denn für Banken darf er ja 

nicht tätig werden.  

Auf der anderen Seite stellen Sie aber den Versicherungsmakler und den Versicherungsagenten 

permanent schlechter.  

Ich ersuche Sie aufgrund dessen, dieses Gesetz dahin gehend zu reparieren, indem Sie unseren 

Abänderungsantrag annehmen. – Danke. (Beifall bei der FPÖ.) 

12.00 

Präsident Fritz Neugebauer: Der erwähnte Abänderungsantrag wurde verteilt und steht mit in 

Behandlung. 

Der Antrag hat folgenden Gesamtwortlaut: 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Podgorschek, Themessl und weiterer Abgeordneter 

eingebracht im Zuge der Debatte zu TOP 3, Bericht des Finanzausschusses über die 

Regierungsvorlage (1385 d.B.): Bundesgesetz, mit dem das Wertpapieraufsichtsgesetz 2007 und 

die Gewerbeordnung 1994 geändert werden (1451 d.B.), in der 124. Sitzung des Nationalrates 

am 19. Oktober 2011  

Der Nationalrat wolle in 2. Lesung beschließen:  

Der eingangs bezeichnete Bericht des Finanzausschusses (1451 d.B.) wird wie folgt geändert:  
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Im Artikel 2 (Änderung der Gewerbeordnung 1994) werden folgende Ziffern 3a., 3b., 5a., 8a., 

und 9a. eingefügt: 

3a. § 136a Abs. 1 Z 2 lit. c lautet: 

„c) Lebensversicherungen.“ 

3b. § 136a Abs. 2 lautet: 

„(2) Bezüglich der Vermittlung von Lebensversicherungen unterliegt der Gewerbliche 

Vermögensberater den Bestimmungen der §§ 137 bis 138 und den sonstigen Bestimmungen 

betreffend Versicherungsvermittlung.“ 

5a. § 137f Abs. 4 lautet:  

„(4) Gewerbetreibende, die das Recht zur Versicherungsvermittlung auf Grund einer 

Berechtigung zur Gewerblichen Vermögensberatung (§ 94 Z 75) besitzen, haben im 

Geschäftsverkehr und auf Papieren und Schriftstücken deutlich sichtbar im Kopf oder in der 

Fußzeile hinzuweisen, dass sie zur Versicherungsvermittlung bezüglich Lebensversicherungen 

berechtigt sind. Erfolgt die Tätigkeit ausschließlich in der in Abs. 2 oder in Abs. 3 genannten 

Form, hat der Hinweis sinngemäß Abs. 2 oder Abs. 3 zu berücksichtigen.“ 

8a. § 365a Abs. 1 Z 13 lautet: 

„13. einen Hinweis, ob das Gewerbe der Versicherungsvermittlung in der Form 

“Versicherungsagent” oder in der Form “Versicherungsmakler und Berater in 

Versicherungsangelegenheiten” ausgeübt wird; wird das Gewerbe in beiden Formen ausgeübt, 

entfällt ein solcher Hinweis; bei Gewerblichen Vermögensberatern, sofern die Tätigkeit der 

Versicherungsvermittlung nicht durch den Gewerbeumfang ausgeschlossen ist, dass 

Versicherungsvermittlung bezüglich Lebensversicherungen zulässig ist sowie bei 

Gewerbetreibenden, die die Versicherungsvermittlung als Nebengewerbe angemeldet haben, 

den Vermerk “Nebengewerbe”; wird die Versicherungsvermittlung ausschließlich in einer der 

genannten Formen ausgeübt, auch in welcher Form,“ 

9a. § 365b Abs. 1 Z 10 lautet: 

„10. einen Hinweis, ob das Gewerbe der Versicherungsvermittlung in der Form 

“Versicherungsagent” oder in der Form “Versicherungsmakler und Berater in 

Versicherungsangelegenheiten” ausgeübt wird; wird das Gewerbe in beiden Formen ausgeübt, 

entfällt ein solcher Hinweis; bei Gewerblichen Vermögensberatern, sofern die Tätigkeit der 

Versicherungsvermittlung nicht durch den Gewerbeumfang ausgeschlossen ist, dass 

Versicherungsvermittlung bezüglich Lebensversicherungen zulässig ist sowie bei 

Gewerbetreibenden, die die Versicherungsvermittlung als Nebengewerbe angemeldet haben, 
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den Vermerk “Nebengewerbe”; wird die Versicherungsvermittlung ausschließlich in einer der 

genannten Formen ausgeübt, auch in welcher Form,“ 

Begründung 

Durch die Streichung des § 138 Abs. 4 GewO wird den Versicherungsvermittlern (Makler & 

Agenten) der Gewerbeumfang beschnitten. Da davon auszugehen ist, dass es in Folge auch zur 

Trennung von Finanz- und Versicherungsprodukten kommt, wird mit der Streichung der 

Unfallversicherung ein sinnvoller Schritt (Vermögensberater) gesetzt. 


